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Ergebnisprotokoll
der öffentlichen Sitzung

des Gemeinderats vom 24.05.2022

Ein Gemeinderatsmitglied war per Videokonferenz zugeschaltet. Dieses hatte kein
Stimmrecht. Das Abstimmungsverhalten wurde aufgenommen und den Beschlussfassungen
nachrichtlich hinzugefügt. Dies hat keine rechtliche Bedeutung.

Der Vorsitzende setzt vor Beginn der öffentlichen Sitzung den ursprünglichen TOP 3
(Fortführung des Stadtentwicklungskonzepts Remseck 2035) von der Tagesordnung ab.

1. Einwohnerfragestunde

Die anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner stellen keine Fragen.

2. Ortsdurchfahrt Hochberg
- Vorstellung der Verkehrsuntersuchung
- Vorstellung des Ideenkonzepts
- weiteres Vorgehen

079/2022

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Thema in der heutigen Sitzung eingebracht werde.
Die Vorberatung werde im AUT am 21.06.2022 und die Beschlussfassung im GR am
28.06.2022 erfolgen.

Dipl.-Ing. Andreas Weber, Planungsgruppe SSW, stellt die Verkehrsuntersuchung anhand einer
Präsentation vor.

Christof Weigel, Baldauf Architekten und Stadtplaner, zeigt anhand einer Präsentation
städtebauliche Varianten auf.

Dipl.-Ing. Frank Thomas, Thomas und Partner Ingenieurbüro, erläutert anhand eines Planes
die Verkehrsabläufe.

Herr Dolezel, Fachgruppe Bauordnung, Stadtplanung, unterrichtet anhand einer Präsentation
über die mögliche Radverkehrsführung.

Auf eine Beschlussfassung wird verzichtet.

3. Richtlinien Vereinsförderung 073/2022

EBM Triller weist darauf hin, dass die Sitzungsvorlage bereits nichtöffentlich diskutiert wurde
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und erläutert die im Zuge dessen eingearbeiteten Änderungen.

StRat Wagner stellt einen Änderungsantrag zum Punkt E der Vereinsförderungsrichtlinien:

E. Förderung der konfessionellen Kinder- und Jugendarbeit und der sonstigen Vereine

Die sonstigen Vereine und die konfessionellen Kinder- und Jugendarbeit erhalten auf Antrag
einen Jahresbeitrag. Dieser beträgt für jedes jugendliche Mitglied bis zu 18 Jahren 10,50 €,
mindestens jedoch 25 € (unabhängig von der Anzahl dieser Mitglieder).
Ausgenommen sind zeitlich befristete Gruppen, Gruppen mit Projektcharakter oder Gruppen
die originäre religiösen Bildungsarbeit (Konfirmations-, Kommunions-; Firmungsgruppen)
verfolgen.

Abstimmung:
Der Antrag wird mit 13 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung mehrheitlich
angenommen.

StRat Wagner stellt einen Änderungsantrag zum Punkt M der Vereinsförderungsrichtlinien:

M. Förderung lizensierter Übungsleiter im Jugendbereich

Sportvereine erhalten auf Antrag für vomWürttembergischen Landessportbund (WLSB)
anerkannte, lizensierte Übungsleiter im Jugendbereich einen Zuschuss in Höhe von 25 % des
WLSB-Zuschusses. Grundlage für diesen Zuschuss ist die Auszahlungsinformation des WLSB
vom Vorjahr.
Alle anderen Vereine, deren Leiterinnen eine Juleica besitzen, erhalten auf Antrag ebenfalls
eine Förderung in derselben Höhe wie die Förderung der Übungsleiter des WLSB-Zuschusses.

Abstimmung:
Der Antrag wird mit 6 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen mehrheitlich
abgelehnt.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die beschlossenen Änderungen unter Punkt E der
Vereinsförderungsrichtlinien eingearbeitet werden und schreitet zur Beschlussfassung.

Beschluss:
Der Gemeinderat fasst mit 23 Ja-Stimmen einstimmig folgenden Beschluss:

1. Die in der Sachdarstellung aufgelisteten Gemeinderatsbeschlüsse über die
Sonderförderungen werden aufgehoben und in die Vereinsförderungsrichtlinien
aufgenommen.

2. Der Neufassung der Vereinsförderungsrichtlinien zum 01.01.2023 wird zugestimmt.
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4. Bebauungsplan "Haldenstraße / August-Lämmle-Straße – 1.
Änderung" im Stadtteil Hochberg
- Abwägung der öffentlichen und privaten Belange der
Entwurfsauslegung
- Satzungsbeschluss des Bebauungsplans und über die örtlichen
Bauvorschriften

078/2022

StRat Leutenecker ist befangen und nimmt im Zuschauerbereich Platz.

Beschluss:
Der Gemeinderat fasst mit 21 Ja-Stimmen (nachrichtlich: 1) und 1 Enthaltung einstimmig
folgenden Beschluss:

1. Nachdem die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander
gerecht abgewogen wurden, werden die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangenen
Stellungnahmen entsprechend der Abwägungstabelle der Anlagen zu dieser Vorlage
behandelt.

2. Der Bebauungsplan und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen
Bauvorschriften „Haldenstraße / August-Lämmle-Straße – 1. Änderung“ im Stadtteil
Hochberg mit Stand vom 24. Mai 2022 werden gemäß § 10 Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel
9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, i.V.m. § 4
Gemeindeordnung Baden-Württemberg als jeweils selbstständige Satzungen
beschlossen.

5. Bekanntgaben

Es wird nichts bekanntgegeben.

6. Verschiedenes

6.1. Waschmaschine in Küche

StRätin Eisterhues beschreibt, dass sich in der Küche der Gemeindehalle Aldingen eine
Waschmaschine befinde und fragt, inwiefern sich dies mit der Nutzung der Küche verbinden
lasse.

Der Vorsitzende sagt eine Beantwortung im Nachhinein zu.
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6.2. Sperrung Remstal-Radweg

StRat Leutenecker hinterfragt die Notwendigkeit der derzeitigen Sperrung des Remstal-
Radwegs, da lediglich an einer Stelle ein Teil am Rand abgebrochen sei.

Der Vorsitzende legt dar, dass sich die betroffene Stelle auf Waiblinger Gemarkung befindet
und man die Stadt Waiblingen bereits mehrfach gebeten habe, die Stelle zu sichern und die
Sperrung aufzuheben.

6.3. Hundekotbeutelspender

StRat Bohnert bittet zu prüfen, ob in der Neckaraue, beim früheren Kindergarten, Richtung
Schleifweg und jüdischem Friedhof, ein Hundekotbeutelspender mit Abfallbehälter
angebracht werden könne. Darüber hinaus bittet er die Aufstellung eines Abfallbehälters für
Hundekotbeutel Richtung Trafohäuschen in der Schubartstraße zu prüfen.

BMin Priebe bittet StRat Bohnert, ihr die genauen beschriebenen Standorte per E-Mail
zukommen zu lassen, um eine Prüfung zu veranlassen.

Remseck am Neckar, 25. Mai 2022
Für die Richtigkeit!
Der Schriftführer


